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Erklärung Nr. 9 
 
Aufwandsspenden  
 
Generell gilt, dass eine steuerliche Berücksichtigung beim Spender die Verwendung der 
offiziellen Muster des BMF voraussetzt. Änderungen jeglicher Art sind grundsätzlich 
unzulässig. Gleiches gilt für Ergänzungen wie zum Beispiel Danksagungen oder Werbung, 
die nur auf der Rückseite der Zuwendungsbestätigung zulässig sind. Die Formulare des BMF 
besitzen die Schatzmeister bereits.  
 
Zu der Behandlung von sogenannten Aufwandsspenden verweise ich ergänzend darauf hin, 
dass nach Auffassung der Finanzverwaltung, vgl. BMF-Schreiben vom 07.06.1999, 
Aufwendungsersatzansprüche Gegenstand von Aufwandsspenden gemäß § 10b EStG auch 
dann sein können, wenn sie von ehrenamtlichen tätigen Mitarbeitern gemeinnütziger Vereine 
erbracht werden. Allerdings spricht in diesen Fällen eine tatsächliche Vermutung dafür, dass 
entsprechende Leistungen der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter unentgeltlich erbracht 
wurden. Diese Vermutung ist widerlegbar, was jedoch eine ernsthafte Einräumung von 
Aufwendungsersatzansprüchen erfordert. Dieser Aufwendungsersatzanspruch muss z.B. 
durch Vertrag bereits vor Beginn der zu dem Aufwand  führenden Tätigkeit eingeräumt 
worden sein.  Diese für Vereine dargelegten Grundsätze sind grundsätzlich auch auf 
Spenden zugunsten politischer Parteien sinngemäß zu übertragen. 
 
Die dargestellte Behandlung von Aufwandsspenden ansonsten ehrenamtlich tätiger 
Parteimitglieder wird auch nicht durch § 28 Abs. 4 Satz 1 PartG ausgeschlossen, wonach die 
ehrenamtliche Mitarbeit in Parteien grundsätzlich unentgeltlich erfolgt. Diese Regelung gilt 
nur grundsätzlich und lässt Abweichungen im Einzelfall zu, wenn fragliche Arbeits- oder 
Dienstleistungen einzelner Mitglieder aus der Masse der ehrenamtlichen Bagatelltätigkeiten 
herausragen. 
 
Sofern für den Verzicht auf Aufwendungsersatz Zuwendungsbestätigungen ausgestellt 
werden, ist zu beachten, dass es sich um Geldspenden handelt, so dass das entsprechende 
Zuwendungsbestätigungsformular für Geldspenden zu verwenden ist und an der für den 
Aufwendungsersatzverzicht vorgesehenen Stelle zu markieren ist. 
 
 
 
gez. Bernd Schlömer 


